
 Teilnahmebedingungen 
 für die Ferienbetreuung 

 Anmeldung 
 Die verbindliche Anmeldung erfolgt über unsere Homepage mit dem aktuellen Anmeldeformular. 
 Die Anmeldung für die jeweilige Ferienwoche wird per Email bestätigt. 
 Die Ferienbetreuung kommt nur zustande, wenn 4 Wochen vor Ferienbeginn die nötige 
 Mindestteilnehmerzahl von 5 Anmeldungen eingegangen ist. 
 Eine Anmeldung kann nur wochenweise erfolgen, lediglich in begründeten Ausnahmefällen auch 
 tageweise. 
 Geschwister- und Sozialrabatt kann im Einzelfall gewährt werden. 
 Der Vertrag endet automatisch mit Ende der Ferienbetreuung. 

 Teilnehmerbeitrag 
 Mit der Bestätigung der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 25% des 
 Teilnehmerbeitrages fällig. Erst nach Zahlungseingang innerhalb von 2 Wochen ist die 
 Ferienbetreuung fest gebucht. 
 Die restlichen 75% des Teilnehmerbeitrages sind spätestens bis 4 Wochen vor Angebotsbeginn zu 
 überweisen. 

 Stornogebühren 
 bis 4 Wochen vor Betreuungsbeginn  25% 
 bis 2 Wochen vor Betreuungsbeginn  50% 
 unter 2 Wochen vor Betreuungsbeginn  100% 

 Versicherung 
 Es handelt sich um eine reine Freizeitmaßnahme, daher sind die Kinder nicht versichert. Ein 
 ausreichender Versicherungsschutz (Haftpflicht-, Kranken-, Unfallversicherung) wird 
 vorausgesetzt. 
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 Mitteilungspflicht der Eltern 
 Das Betreuerteam ist unverzüglich zu informieren, wenn beim Kind oder bei einer, mit diesem in 
 einer Wohngemeinschaft lebenden Person Krankheiten mit Infektionsgefahr oder Anzeichen für 
 eine solche Krankheit zu erkennen sind. In allen unklaren Fragen wegen einer möglichen 
 Ansteckungsgefahr oder Erregerausscheidung nach abgeklungener Infektionskrankheit ist für eine 
 rechtzeitige Klärung bei einem Arzt oder dem Gesundheitsamt zu sorgen und uns eine 
 Unbedenklichkeitsbescheinigung hierüber vorzulegen. 

 Ausflüge, Sport 
 Im Rahmen der Ferienbetreuung werden auch Ausflüge in die Umgebung unternommen. Mit der 
 Anmeldung erteilen die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis hierzu. 
 Evtl. anfallende Fahrtkosten und Eintrittsgelder werden vorher bekannt gegeben und eingesammelt. 
 Von körperlichen Einschränkungen, die eine Teilnahme an bestimmten Unternehmungen nicht 
 erlauben, ist das Betreuerteam zu unterrichten. Mögliche Einschränkungen sind auf dem 
 Anmeldeformular entsprechend zu vermerken. (Um an einem evtl. gemeinsamen Schwimmen 
 teilzunehmen, sollten keine Erkältungen und Ohrenleiden vorliegen). 

 Aufsichtspflicht, ärztliche Betreuung 
 Mit Abschluss des Vertrages überträgt der Vertragspartner die Aufsichtspflicht während der Zeit der 
 Betreuung auf das Betreuerteam des Familienzentrums Bammental. Die Erziehungsberechtigten 
 ermächtigen die Betreuer, das Kind bei Bedarf ärztlich versorgen zu lassen bzw. 
 Erste-Hilfe-Maßnahmen durchzuführen. 

 Ausschluss 
 Das Betreuerteam ist berechtigt, bei überdurchschnittlichem Störverhalten eines Kindes dessen 
 Ausschluss aus der Ferienbetreuung vorzunehmen, wenn durch dieses das Gelingen der 
 Veranstaltung gefährdet ist. Der Ausschluss von der Ferienbetreuung erfolgt erst nach vorheriger 
 Information an die Eltern, jedoch ohne Erstattung des Teilnahmebeitrages. 

 Datenschutz 
 Wir verwenden die uns mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, 
 Telefonnummer, E-Mail-Adresse) vertraulich und gemäß den Bestimmungen des 
 Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Telemediengesetzes. 
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 Häufige Fragen zur Ferienbetreuung 

 Wer betreut mein Kind? 
 Die Kinder werden von pädagogisch geschulten sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
 Mitarbeiterinnen betreut. Uns ist die Kombination aus Professionalität und bürgerschaftlichem 
 Engagement sehr wichtig. 

 Wo findet die Ferienbetreuung statt? 
 Die Betreuung findet im Familienzentrum, Hauptstr. 65 in 69245 Bammental statt. 

 Was passiert, wenn mein Kind krank ist und nicht teilnehmen 
 kann? 
 Da wir sowohl mit den Kindern als auch mit unserem Personal planen, können wir den 
 Teilnahmebeitrag leider nicht zurückzahlen. 

 Wird eine Verpflegung angeboten? 
 Das Mittagessen beziehen wir von Kidsmeal (  www.kidsmeal.de  ),  einem bewährten Caterer, und 
 wissen so, dass das Essen nahrhaft, ausgewogen und kindgerecht ist. Ein kleiner Snack für 
 Zwischendurch sowie  Getränke (Wasser und Apfelsaftschorle) stehen jederzeit bereit. 

 Was muss mein / unser Kind mitbringen? 
 Mitzubringen sind 

 ●  Hausschuhe oder Rutschsocken 
 ●  Frühstück 
 ●  wettergerechte Kleidung 
 ●  ausreichender Sonnenschutz (Lotion, Hut, etc..) 

 Werden Ausflüge unternommen und wenn ja, wohin? 
 Wir informieren alle Eltern am Vortag über mögliche Ausflüge. Tagsüber bewegen wir uns aber 
 auch im Ort (z.B. zum Grundschulhof oder zur Lichtung im Wald beim Krebsbach). Hierüber 
 informieren wir nicht gesondert. 
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